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Krank während den 

Ferien: was gilt? 
 

Erkrankt der Arbeitnehmer 

während der Ferien, 

bleibt sein Ferienan-

spruch für die Krank-

heitstage erhalten. Das 

bedeutet für den Arbeitge-

ber:  

1. Prüfung der Arbeitsun-

fähigkeit: Eine Ar-

beitsunfähigkeit muss 

nicht unbedingt eine 

Ferienunfähigkeit be-

deuten. Erholen kann 

man sich nicht nur bei 

Aktivferien. Spazie-

rengehen und Schla-

fen gelten gemäss 

Rechtsprechung auch 

als Erholung.  

 
2. Akzeptanz der Feri-

enunfähigkeit: Der Ar-

beitgeber muss die 

Feriennachgewährung 

nur akzeptieren, wenn 

der Arbeitnehmer sei-

ne Erkrankung ord-

nungsgemäss mit ei-

nem Arztzeugnis 

nachweist. Der Arbeit-

nehmer trägt dabei 

die Beweislast.  

 
Zur Wahrung des Erho-

lungszweckes hat der Ar-

beitnehmer, der ferienun-

fähig war, erstens einen 

Anspruch auf Nachge-

währung der «Ferienun-

fähigkeitsdauer» und zwei-

tens Anspruch auf Lohn-

fortzahlung. 

Der Mitarbeitende muss 

die „neuen“ Ferien jedoch 

mit dem Arbeitgeber ab-

sprechen und darf nicht 

einfach die Ferien verlän-

gern. 

 

 

 

Neue Deklarations-
pflicht des 

Arbeitgebers im 

Lohnausweis 
 

Die Arbeitgeber haben neu 

in Ziffer 15 des Lohnaus-

weises 2016 das pro-

zentmässige Ausmass 

der Aussendiensttätigkeit 

der Mitarbeitenden mit 

Geschäftsfahrzeug, z.B. 

Handelsreisende, Kunden-

berater, Monteure usw., 

zu bescheinigen. 

Entsteht durch die jährli-

che, genaue Ermittlung 

des Anteils Aussendienst 

eine übermässige Belas-

tung für den Arbeitgeber, 

kann der Aussendienst 

auch anhand von Pauscha-

len deklariert werden.  

 

Im Lohnausweis ist unter 

Ziffer 15 (Bemerkungen) 

der Vermerk anzubringen: 

„Anteil Aussendienst xx % 

pauschal nach Funktions-

/Berufsgruppenliste“.  

 

Die Steuerverwaltung hat 

dazu eine Mitteilung publi-

ziert, in der die Pauschals-

ätze gemäss Berufsgruppe 

aufgelistet sind. (Quelle: 

Mitteilung-002-D-2016-d 

vom 15. Juli 2016)  

 

Rückwirkende 

Tarife bei Urheber-
rechten von Billag 

sind zulässig 

 
Hotels, Spitäler, Gefäng-

nisse und Vermieter von 

Ferienhäusern und -

wohnungen müssen Urhe-

bergebühren leisten für 

den Empfang von Radio 

und Fernsehen in ihren 

„Gästezimmern“. Das 

Bundesverwaltungsgericht 

stellt nun fest, dass diese 

Gebühren rückwirkend seit 

dem Jahr 2013 erhoben 

werden dürfen. (Urteil 

BVG B-3865/2015)  

 

 

 

A-Post Plus ersetzt 

Einschreiben bei 
Betreibungs-

Angelegenheiten 
 

Ein Krankenversicherer 

stellte seinem Schuldner 

die Verfügung über die 

Beseitigung des Rechts-

vorschlags mit A-Post Plus 

statt mit eingeschriebener 

Post zu. 

Das Betreibungsamt wies 

in der Folge das von der 

Versicherung gestellte 

Fortsetzungsbegehren ab, 

da es die ordnungsgemäs-

se Zustellung an den 

Schuldner in Frage stellte. 

Das Bundesgericht ent-

schied nun, dass der Ver-

sand mit A-Post Plus für 

den Nachweis der Zustel-

lung genüge. Der Kran-
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kenversicherer konnte 

dem Betreibungsamt den 

entsprechenden "Track & 

Trace"-Auszug der Post 

vorlegen, aus dem die Zu-

stellung an den Schuldner 

ersichtlich war. Daraus 

könne auf die ordnungs-

gemässe Zustellung ge-

schlossen werden. Weitere 

Nachweise brauche das 

Betreibungsamt nicht. 

 

Es liegt dann am Schuld-

ner, sich gegen die Fort-

setzung der Betreibung zu 

wehren, wenn er geltend 

machen will, die fragliche 

Verfügung nicht erhalten 

zu haben. (Quelle: BGE 

5A_ 547/2015 vom 

4.7.16)  

 

 

 

Ein stabiles 
Konkubinat befreit 

Ex-Ehegatten von 
seinen Unterhalts-

pflichten 
 

Eine geschiedene Frau, die 

von ihrem früheren Ehe-

mann Unterhaltszahlungen 

erhält, ist eine enge und 

feste Beziehung mit einem 

neuen Partner eingegan-

gen. Der Ehemann ver-

langte daraufhin, dass er 

von seiner Unterhalts-

pflicht ein für allemal be-

freit werde. 

Das Bundesgericht gab 

ihm Recht. Bei einem qua-

lifizierten Konkubinat der 

Ex-Frau gehe die Unter-

haltspflicht des früheren 

Gatten a priori vollständig 

und endgültig unter. Den 

Unterhaltsanspruch wäh-

rend des Konkubinats nur 

zu sistieren, wie von der 

Vorinstanz beschlossen, 

sei nicht möglich. (Quelle: 

BGE 5A_373/ 2015 vom 

2.6.16)  

Werbung mit 
Preisvergleichen: 

Vorsicht bei be-
stimmten Begriffen 
 

Die Werbung mit Preisver-

gleichen unterliegt stren-

gen rechtlichen Vorgaben. 

Dies wird in einem aktuel-

len Urteil des Schweizer 

Bundesgerichts bestätigt.  

Das Gericht hielt im Urteil 

fest, dass Begriffe wie 

«Best Price», «garantierter 

Dauertiefstpreis» und 

«Tiefstpreisgarantie» nur 

zulässig sind, wenn sie 

wahr sind.  

Sofern sich also eine sol-

che Werbung auf das ge-

samte Sortiment und 

jeden beliebigen Zeit-

punkt bezieht, ist sie be-

reits unzulässig, wenn 

nachgewiesen ist, dass 

einzelne identische oder 

qualitativ vergleichbare 

Produkte von einem Kon-

kurrenten billiger angebo-

ten werden.  

Nach Einschätzung des 

Bundesgerichts sind die 

Begriffe «Tiefstpreisgaran-

tie», «Best Price» und 

«garantierter Dauertiefst-

preis» ohne Bezug zu ei-

nem bestimmten Angebot 

von Waren oder Dienst-

leistungen nicht verständ-

lich und ergeben keinen 

Sinn. (Quelle: BGE 

4A_443/2015 vom 12. Ap-

ril 2016)  

 

 

 

Der Datenschutz-

Selbsttest für 
Unternehmen 
 

Seitdem das Safe-Har-

bour-Rahmenwerk für un-

gültig erklärt und die Da-

tenschutz-Grundverord-

nung der EU verabschiedet 

wurde, wünschen sich vie-

le Unternehmen eine Ein-

schätzung ihrer allgemei-

nen Datenschutz-Com-

pliance.  

 

KPMG hat einen kostenlo-

sen Online-Datenschutz-

Selbsttest entwickelt, der 

aufzeigt, wie reif ein Un-

ternehmen in Sachen Da-

tenschutz ist. Mit folgen-

der Applikation kann das 

eigene Unternehmen auf 

Datenschutzrisiken über-

prüft werden: 

https://dataprotection.kp

mg.ch/de   

 

 

 

Wohnrecht erlischt 

nicht bei Nichtaus-
übung 

 
Das Wohnrecht gibt einer 

berechtigten Person die 

Befugnis, in einem Gebäu-

de oder in einem Teile ei-

nes Gebäudes eine Woh-

nung zu nehmen. Es ist 

ein unübertragbares und 

unvererbliches Recht und 

kommt nur mit einem 

Grundbucheintrag zustan-

de. 

Wenn die berechtigte Per-

son das Wohnrecht nicht 

ausübt, bedeutet dies 

nicht die Löschung des 

Wohnrechts. 

 

Kann aber die berechtigte 

Person aus Gründen, die in 

ihrer Person liegen, das 

Wohnrecht nicht mehr 

wahrnehmen, so kann die 

Löschung des Wohnrechts 

beantragt werden. Dies ist 

zum Beispiel dann der Fall, 

wenn die berechtigte Per-

son in ein Altersheim ein-

tritt und eine Rückkehr in 

die alte Wohnung nicht 

mehr möglich ist.  

 

 



Längere Über-
gangsfristen für in-

terne Qualitätssi-
cherung bei Kleinst-

revisoren 

 

Revisionsunternehmen, 

die nur eingeschränkte 

Revisionen bei KMU durch-

führen und in denen nur 

eine Person über eine Zu-

lassung verfügt, werden 

ein Jahr länger von der 

Pflicht zur internen Quali-

tätssicherung befreit.  

 

Der Bundesrat hat am 17. 

August 2016 eine Ände-

rung der Revisionsauf-

sichtsverordnung verab-

schiedet, welche die Über-

gangsfrist bis zum 1. Sep-

tember 2017 verlän-

gert.  Mehr Infos auf der 

Webseite des Eidg. Justiz- 

und Polizeidepartement 

(www.ejpd.admin.ch). 

 

 

 

Freier Marktzugang 

für die gewerbs-
mässige Gläubiger-

vertretung ab 1. 
Januar 2018 

 

Wer gewerbsmässig Gläu-

biger vertritt, erhält ab 1. 

Januar 2018 den freien 

Zugang zum Markt in der 

ganzen Schweiz. Der Bun-

desrat hat am 17. August 

2016 die Änderung des 

Bundesgesetzes über 

Schuldbetreibung und 

Konkurs auf diesen Zeit-

punkt in Kraft gesetzt.  

 

Künftig besteht die Mög-

lichkeit, sich in allen Kan-

tonen im Rechtsöffnungs-

verfahren von einem In-

kassobüro und nicht mehr 

zwingend von einer 

Rechtsanwältin oder einem 

Rechtsanwalt respektive 

einer Rechtsagentin oder 

einem Rechtsagenten ver-

treten zu lassen. Dadurch 

können gewisse Gläubiger 

Kosten einsparen. 

 

Mit Inkrafttreten der Ge-

setzesänderung wird die 

kantonale Kompetenz zur 

Regelung der gewerbs-

mässigen Gläubigervertre-

tung aufgehoben. Nach 

neuem Recht können 

sämtliche handlungsfähi-

gen Personen als Vertreter 

von Parteien im Zwangs-

vollstreckungsverfahren 

tätig sein, insbesondere 

auch juristische Personen 

(Inkassobüros, Rechts-

schutzversicherungen 

etc.). Der freie Marktzu-

gang wird damit gewähr-

leistet. 

(Quelle: Bundesamt für 

Justiz ) 
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